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Am 23. Dezember 1950 unterzeichneten in Saigon die 
USA, Frankreich, Kambodscha, Laos und Vietnam ein 
Abkommen, dem das UN-Sekretariat den folgenden Titel 
gab: Agreement for mutual defense assistance in 
Indochina.1 
Dieses Abkommen zeigt am Beispiel Indochinas die 
Perfidie und weltpolitische Destruktivität der 
sogenannten Verteidigungsassistenzpolitik der USA in der 
Nachkriegszeit auf, deren Ergebnisse wohl bis heute 
wirken. 
Seine Artikel 1 und 2 lauten: 

 

 

 
 

 
1 185 UNTS 2456, 3. 

Zunächst fällt auf, dass Artikel I von assistance spricht, 
während es in Artikel II aid heißt. Diese Unterscheidung 
ist wesentlich, weil sich die aid offenkundig auf Artikel I/2 
bezieht, also darauf, dass der Empfängerstaat 
hinsichtlich der gegenseitigen Rohstofflieferungen (nach 
Artikel I/2) voll kooperiert: Nur unter dieser 
Voraussetzung soll es aid geben, nur betreffs welcher der 
letztere Titel und Besitz erhält (Artikel II/2 u. 3). 
Dies kommt einer glatten Erpressung gleich, deren 
Hintergrund und Motiv klar werden, indem ein Blick auf 
die Präambel des Abkommens geworfen wird; sie lautet: 

 
 
Da, im PP2, ist die Rede vom gemeinsamen Interesse der 
freien Völker der Welt an der Aufrechterhaltung von 
Unabhängigkeit, Frieden und Sicherheit der Nationen, die 
den Grundsätzen der Freiheit verpflichtet sind. Die hier 
angerufene Freiheit hat jedoch nichts mit Verantwortung 
und Wahrheit zu tun, sondern mit der irrwitzigen und 
fatalen Destruktion des Planeten und seiner Völker, wie 
wir heute wissen. 
Demgegenüber heißt es in dem, auch in Artikel I/1 
bezogenen Public Law2 stattdessen, wie folgt: 

 
 

2 Pub. L. 81-329. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20185/v185.pdf#page=15
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Hier sind also die Grundsätze und Ziele der UN-Charta 
angerufen! 
Der Gegenstand des Abkommens besteht somit darin, 
den Empfangsstaaten militärisches Gerät unter Aufsicht 
der USA gegen die Ausbeutung von Bodenschätzen zu 
überlassen; was naturgemäß den Aufruhr insbesondere 
der gebildeten Jugend hervorrufen würde, wozu die 
Waffen (nach Artikel III/1; siehe sogleich) vorzugsweise 
eingesetzt werden sollten. So heißt es in der franco-
vietnamesischen Konvention aus 19493, im Abschnitt 
III/1 wie folgt: 

 
 
Hierzu tritt nämlich Artikel III des Abkommens aus 1950, 
der da lautet: 

 
 
Artikel IV aber sieht vor, was folgt: 

 
 
US-Militär sollte also nach dessen Absatz 2 vor Ort dafür 
sorgen, dass im Gebrauch dieses militärischen Geräts 

 
3 Déclaration commune franco-vietnamienne portant reconnaissance de 
l'indépendance du Vietnam, vom 8. März 1949. 

Fortschritt statthabe, will heißen: das rebellierende Volk 
unterdrückt wird. Wobei Frankreichs Truppen in Indochina 
bzw. die Truppen der Union ebendort für den nötigen 
Druck von Außen sorgten. Denn die oben erörterte 
assistance außer der aid-Verpflichtung sollte es offenbar 
nur für Frankreich bzw. die Truppen der Union geben. 
Interessant ist auch, dass es in einem nur 9 Monate später 
zwischen den USA und Vietnam unterzeichneten 
Wirtschaftsabkommen4, in dessen Artikel I ausdrücklich 
heißt, dass Wirtschaftshilfe gewährt wird, soweit um sie 
von Vietnam ersucht wird: 

 
 
Eine solche Klausel fehlt hier, im Abkommen aus 1950, 
völlig, sodass – man hat sich ja zu wechselseitiger 
Assistenz verpflichtet! – solche Waffen auch 
aufgezwungen werden können; und zwar, soweit nicht aid 
infrage kommt, weil etwa die Rohstofflieferungen den US-
Bedürfnissen nicht genügen, als assistance und somit 
ohne Titel und Besitz! 
Klar ist, dass diese Auslegung gutem Glauben und der 
souveränen Gleichheit von Staaten zuwiderläuft, aber 
einer bekanntermaßen bullying party wie den USA, ist sie 
zuzutrauen. 
So züchtete man den Zweiten Indochinakrieg heran. 
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die oben 
erläuterte Unterscheidung zwischen Titel und Besitz als 
Prototyp des Konzepts angesehen werden kann, das 
fortan (und im Rahmen von lend-lease) die rechtlichen 
Verhältnisse zwischen den USA als Atomwaffenmacht und 
ihren Satelliten bestimmen sollte. 
Es darf davon ausgegangen werden, dass der Inhalt 
dieses hier diskutierten Abkommens für weitere 
zwischenstaatliche Beziehungen der USA als Schablone 
galt. 

Arthur H. Lambauer 
 

4 Economic Assistance Agreement, vom 7. September 1951, UST II/2, 2205. 

http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/vue-consult/mae_internet___traites/TRA19490227
https://books.google.at/books?id=lIxNAQAAMAAJ&hl=de&pg=PA2205#v=onepage&q&f=false

